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Anmerkung: 
Befremdlich aber nicht überraschend. Denn wie sonst soll ein von der Regierung eingesetzter 
Gerichtspräsident entscheiden. Und dann gibt es ja noch das „übergeordnete öffentliche Interesse“, mit 
dem sich alles rechtfertigen lässt. Ein Geschmäckle kommt auf, wenn man bedenkt, dass das gleiche 
Gericht einer Klage der kaum belasteten Hochtaunusgemeinden stattgegeben hat, allerdings wohnt dort 
ein nobleres Klientel. Ganz anders wird das vom Bundesumweltamt gesehen, das bei der gegebenen 
Belastung die Situation als nicht zum Wohnen geeignet einstuft. Nur die menschenverachtende 
Mittelung rechnet dann den Lärm in die Nähe von NULL. Das menschliche Ohr ist aber nicht 
gesetzeskonform. 
Natürlich konnte das Gericht auch aus wirtschaftlichen Zwängen gar nicht anders entscheiden, denn bei 
der zunehmenden Dichte der Flugstaffelung kann nicht menschenschonend im Slalom, sondern nur 
geradeaus geflogen werden. Andernfalls müsste die Zahl der Flüge drastisch reduziert werden. Und das 
ist gegen den Wachstumswahn. 
Und die Landesregierung Rheinland-Pfalz geht das alles nichts an, denn man ist ja für die 
Nordostvariante, die gar nicht zur Diskussion steht und Mainz kaum weniger belasten würde. 
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